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Das Thema Nachhaltigkeit
drängt mit Macht in den
Finanzierungsprozess von
Immobilien hinein. Jedoch
fehlt es an detaillierten Krite-
rien, was eine grüne, soziale
und nachhaltige Finanzierung
ausmacht. Wie sich die Ak-
teure behelfen, ihre Ideen
und Modelle, davon handelt
die Titelgeschichte „Alle krei-
sen um die Nachhaltigkeit“
des Magazins.

Außerdem: Die Inflation läuft
nicht davon, die Gefahr liegt
im Ende des Immobilienzyk-
lus. Basel III und kein Ende:
Nachbesserung bei Immobil-
ienfinanzierungen gefordert.
Sanieren oder stranden: Eine
schlechte Energieeffizienz
schlägt sich im Gebäudewert
nieder. Objektwerte trotzen
Extremwetter: Erst wenn der
Markt reagiert, erhalten
Klimarisiken ein Preisschild.
Gelassener Blick auf Berlin:
Die Finanzierer erwarten
wenig Irritationen durch
Regierungspläne. Dazu gibt
es Zahlen aus der Finanzwelt
und eine Übersicht über den
Markt der gewerblichen
Immobilienfinanzierer.
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Rechtsanwältin
Verena Nader

von Advant Beiten
Quelle: Advant Beiten

Mietrecht. Ein Mieter kann sein berechtigtes
Interesse an der Untervermietung eines
Nebenwohnsitzes nicht damit begründen,
dass sie ihm Gebrauchs- und
Komfortvorteile bietet.

LG Berlin, Urteil vom 17. März 2022,
Az. 67 S 286/21

Vermieter darf Untervermietung
der Zweitwohnung verweigern
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DER FALL

Ein Mieter fordert von seiner Vermieterin
die Zustimmung zur Untervermietung
einzelner Zimmer in einer innerstädti-
schen Dreizimmerwohnung. Der Mieter
begründete das insofern erforderliche
Untervermietungsinteresse mit der finan-
ziellen Zusatzbelastung aufgrund der

Mietkosten, die ihm aus einer doppelten
Haushaltsführung entstehen. Das Amts-
gericht Berlin-Mitte verurteilte die Ver-
mieterin dazu, die Erlaubnis zur Unter-
vermietung zu erteilen. Die Vermieterin
ging in Berufung.
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DIE FOLGEN

Mit Erfolg! Der Mieter hat keinen
Anspruch auf Gestattung der Gebrauchs-
überlassung, denn in diesem konkreten
Fall kommt ihm kein berechtigtes Über-
lassungsinteresse zu. Um das hierfür
erforderliche Interessengewicht zu
bemessen, kommt es darauf an, ob die
Gebrauchsüberlassung der Erhaltung des
Hauptwohnsitzes dient oder bloß sons-
tigen wirtschaftlichen Interessen des Mie-
ters. Letztere erreichen das gebotene
Gewicht nur,wenn sie denjenigen Interes-
sen gleichkommen, die mit dem fort-
dauernden Bestand des Hauptwohnsitzes
imZusammenhang stehen.DerMieter hat
bloß mit Gebrauchs- und Komfortvortei-
len im Hinblick auf den streitgegenständ-
lichenNebenwohnsitz argumentiert, da er

mit seiner Familie eine amStadtrand gele-
gene Doppelhaushälfte als Hauptwohn-
sitz bewohnt. Bei der Prüfung, ob der
Bestand eines Mietverhältnisses dem
Schutzbereich des § 553 Abs. 1 BGB unter-
fällt, ist stets der konkrete Einzelfall zu
betrachten. Ein generalisierendes Ver-
ständnis verbietet sich vor dem Hinter-
grund, dass sonst ein Wohnraummieter
bei jeder nachteiligen, z.B. finanziellen,
Veränderung nach Vertragsschluss ein
berechtigtes Interesse hätte, Untermiet-
einnahmen zu erzielen. Eine solch aus-
ufernde Anwendung der Regelung ent-
spricht nicht demGesetzgeberwillen. Die-
ser zielt nicht darauf ab, mehrere gleich-
zeitig eingegangene Mietverhältnisse zu
schützen.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil betont, dass das berechtigte
Interesses i.S.d. § 553 Abs. 1 BGB im
Einzelfall zu prüfen ist. Das Hauptaugen-
merk bei der Interessengewichtung liegt
dabei auf dem Bestand des Hauptwohn-
sitzes des Mieters oder sonstigen wirt-
schaftlichen Interessen, die dem Haupt-
wohnsitzerhalt im Wesentlichen nicht
nachstehen. Dies kann zum Beispiel der

Fall sein, wenndieGebrauchsüberlassung
bei befristeten Auslandsaufenthalten des
Mieters dazu dient, den Nebenwohnsitz
im Inland zu finanzieren, und das Ziel hat,
eben diese Wohnung wieder als Haupt-
wohnsitz zu nutzen. Die Gründe für den
Erhalt eines bloßenNebenwohnsitzesmüs-
sen gewichtig sein. (redigiert von AnjaHall)

Rechtsanwalt
Prof. Dr. Heiko Fuchs

von Kapellmann
und Partner

Baurecht. Ist der Baugrund in der
Leistungsbeschreibung nicht beschrieben
und sind keine Einschränkungen bezüglich
der Bodenklassen vereinbart, schuldet der
Auftragnehmer den Aushub des jeweils
vorgefundenen Bodens.

OLG Bamberg, Beschluss vom 29. Juli 2019,
Az. 4 U 185/18

Das Baugrundrisiko trägt
der Auftragnehmer
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DER FALL

Im Jahr 2016 schließen ein privater Auf-
traggeber und ein Auftragnehmer einen
Vertrag über Rohbauarbeiten zum Pau-
schalpreis. Auf Basis der vom Auftrag-
geber gestellten Architektenpläne hatte
der Auftragnehmer zuvor ein Angebot
erstellt, das auch den Bodenaushub
umfasst und das zur Grundlage der Pau-
schalierung wurde. Die erwartete Boden-

klassewird in denArchitektenplänen oder
dem Angebot nicht näher beschrieben.
Der Auftragnehmer behauptet, vereinba-
rungsgemäß nur die Bodenklassen 3 bis 5
kalkuliert und eine höhere Bodenklasse
vorgefunden zu haben. Weil hierdurch
beim Aushub ein Mehraufwand angefal-
len ist, macht er eine Mehrvergütung von
gut 32.000 Euro geltend.
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DIE FOLGEN

Zu Unrecht! Der Auftragnehmer konnte
nicht beweisen, dass er mit dem Auftrag-
geber mündlich eine Zusatzvereinbarung
zur Begrenzung des Bausolls auf die
Bodenklassen 3 bis 5 geschlossen hat. Das
Angebot umfasst den gesamten erforder-
lichen Aushub ohne Einschränkungen,
daher ist er mit dem Pauschalhonorar
abgegolten. Eine Störung der Geschäfts-
grundlage kann nicht festgestellt werden.
Wird der Baugrund in der Leistungs-

beschreibung nicht genau beschrieben
und werden keine Einschränkungen in
Bezug auf die Bodenklassen vereinbart, ist
der Aushub des jeweils vorgefundenen
Bodens geschuldet und von der Ver-
gütung umfasst. Bei einer Pauschalpreis-
vereinbarung trägt der Auftragnehmer das
Mehrmengenrisiko. Bei Mehrmengen, die
nicht auf einen „Eingriff“ des Auftrag-
gebers zurückzuführen sind, hat er keinen
Anspruch auf Mehrvergütung.
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WAS IST ZU TUN?

Unerwartete Baugrundverhältnisse lassen
sich nicht mit einfachen Regeln entweder
dem Auftraggeber oder dem Auftrag-
nehmer zuordnen. Maßgeblich ist stets
die Auslegung der Leistungsbeschreibung
des konkret geschlossenen Vertrags. Ver-
spricht der Auftragnehmer den Aushub
des Bodens ohne Einschränkung auf
bestimmte Baugrundverhältnisse, über-
nimmt er im Regelfall das Risiko von nicht
kalkuliertem Mehraufwand. Dies wird er
durch Risikozuschläge und damit eine
erhöhte Angebotssumme zu berücksichti-
gen haben. Ein öffentlicher Auftraggeber

kann aus vergaberechtlichen Gründen
allerdings gehalten sein, dieBaugrundver-
hältnisse konkret zu beschreiben, insbe-
sondere durch ein Baugrundgutachten,
um den Bietern kein ungewöhnliches
Wagnis aufzuerlegen. Unterlässt er dies
und war beispielsweise eine Kontaminie-
rung mit Schadstoffen nicht klar und ein-
deutig aus den Umständen erkennbar,
kann eine Leistungsbeschreibung, die
derartige Erschwernisse nicht berück-
sichtigt, auch zu seinen Lasten ausgelegt
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Sebastian Wies

von Lenz und Johlen
Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Wird mit einer
Bauvoranfrage nur angefragt, ob ein
Vorhaben im unbeplanten Innenbereich
nach der Art der baulichen Nutzung zulässig
ist, muss auch das Einhalten des
Rücksichtnahmegebots geprüft werden.

OVG Thüringen, Urteil vom 11. August 2021,
Az. 1 KO 214/19

Kein Vorbescheid ohne Prüfung
des Rücksichtnahmegebots
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DER FALL

EinBauherr beantragte die Erteilung eines
Bauvorbescheids für den Neubau eines
Lebensmittelmarkts, eines Drogerie-
sowie eines Textilmarkts im unbeplanten
Innenbereich. Er stellte die Frage zur Prü-
fung, ob die Märkte nach der Art der bau-
lichen Nutzung bauplanungsrechtlich

zulässig sind. Bei der Prüfung sollte die
Frage ausgeklammert werden, ob im Hin-
blick auf Geräuschemissionen durch An-
und Abfahrverkehr das Rücksichtnahme-
gebot eingehalten wird. Das OVG wies die
Klage auf Erteilung des Vorbescheids ab.
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DIE FOLGEN

Das OVG Weimar folgt der Recht-
sprechung des BVerwG, wonach das
Gebot der Rücksichtnahme Bestandteil
des „Einfügens in die nähere Umgebung“
ist i.S.d. § 34 BauGB. Dementsprechend
muss das Rücksichtnahmegebot zwin-
gend geprüft werden, wenn es um die
Frage geht, ob sich das Vorhaben nach der
Art der baulichen Nutzung einfügt. Das

hat zur Folge, dass im Rahmen der Zuläs-
sigkeitsprüfung im Bauvorbescheids-
verfahren das Rücksichtnahmegebot
nicht ausgeklammert werden darf. Diese
Auffassung teilen auch weitere Ober-
gerichte wie der Bayerische VGH. Nach
der Rechtsprechung des OVG Nordrhein-
Westfalen kann das Rücksichtnahme-
gebot hingegen ausgeklammert werden.
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WAS IST ZU TUN?

Die Ausklammerung des Rücksichtnah-
megebots hat eine erhebliche praktische
Bedeutung. Denn Antragsteller können
mit der Fragestellung, ob das Vorhaben
nachder Art der baulichenNutzung zuläs-
sig ist, anfragen, ob ihr Projekt grundsätz-
lich zulässig ist. Wegen dieser isolierten
Fragestellung und weil das Rücksichtnah-
megebot ausgeklammert wird, verbleibt
dem Bauantragsteller zugleich ein
wesentlicher Spielraum hinsichtlich der
Positionierung potenzieller Lärmquellen.
Denn schädliche Auswirkungen sind –
noch – nicht zu untersuchen, sodass auch
z.B. Zu- und Abfahrtsbereiche oder haus-
technische Anlagen noch nicht konkret
verortet werden müssen. Ist die Aus-
klammerung des Rücksichtnahmegebots

jedoch unzulässig, muss der Bauherr
in der Regel einen konkreten Standort
dieser Quellen wählen und mit kosten-
intensiven Gutachten darlegen, dass
keine schädlichen Auswirkungen von
seinem Vorhaben ausgehen. Soll die
grundsätzliche Realisierbarkeit eines
Vorhabens im unbeplanten Innenbereich
angefragt werden, ist es in der Regel rat-
sam, die Fragestellung auf die Art der bau-
lichen Nutzung zu beschränken. Da je
nach Bundesland das Rücksichtnahme-
gebot dabei nicht ausgeklammert
werden darf, ist im Vorfeld der Antrag-
stellung sorgfältig zu prüfen, ob die
Lärmquellen des Vorhabens konkret zu
positionieren und ob Gutachten einzu-
holen sind. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Sven Janken

von Dornbach
Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Hat der Verkäufer aus einem
Grundstückskauf Vorsteuern abgezogen,
kann das eine Vorsteuerberichtigung nötig
machen, auch wenn das Grundstück erst
nach zehn Jahren weiterverkauft wird und in
der Zwischenzeit Einnahmen erzielt wurden.

FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 2. März 2022,
Az. 4 K 38/19

Grundstückshandel kann
Vorsteuerberichtigung auslösen
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DER FALL

Der Kläger hatte 2005 ein Grundstück
erworben und dabei auf die Umsatzsteu-
erbefreiung verzichtet. Er führte die
Umsatzsteuer ab und zog sie gleichzeitig
in voller Höhe als Vorsteuer ab. Er kün-
digte an, das Grundstück bebauen und
langfristig vermieten zu wollen. 2016 ver-
kaufte er das Grundstück nebst Planungs-
leistungen, bereits geschlossener Miet-
verträge und vorbehaltlich der noch zu
erteilenden Baugenehmigung umsatz-

steuerfrei. Von 2006 bis 2016 erzielte er
umsatzsteuerpflichtige Einnahmen mit
dem Grundstück, indem er dort Werbe-
tafeln aufstellte. Das Finanzamt wollte
wegen des umsatzsteuerfreien Verkaufs
im Jahr 2016 die Vorsteuer berichtigen.
Der Kläger meinte, der Verkauf sei die
Geschäftsveräußerung im Ganzen eines
im Aufbau befindlichen Vermietungs-
unternehmens. Zudem sei der zehnjäh-
rige Berichtigungszeitraum abgelaufen.
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DIE FOLGEN

Das FG Schleswig-Holstein ging von einer
Vorsteuerberichtigung in voller Höhe aus.
Der Kläger ist als Grundstückshändler
und Projektentwickler und damit in bau-
trägerähnlicher Weise aufgetreten, nicht
als Vermietungsunternehmer. Indem er
Baureife herstellte und Gewerberaum-
mietverträge abschloss, wollte er das
Bauobjekt besser vermarkten und nicht
nachhaltig vermieten. Letztlich ist das
Grundstück als Veräußerungsgegenstand
einzuordnen, nicht als fortgeführtes Ver-

mietungsunternehmen. Um die Vorsteu-
erberichtigungstatbestände abzugrenzen,
ist nach Auffassung des FG nicht die Ver-
wendungsabsicht entscheidend, sondern
die tatsächliche Verwendung. Die bis zum
Verkauf erzieltenUmsätze aus derAufstel-
lung von Werbemedien ordnete das
Gericht als unmaßgebliche Hilfsumsätze
und die Grundstücksveräußerung an sich
als ersten Verwendungsumsatz des Wirt-
schaftsguts Grundstück ein. Die Revision
beim BFH ist anhängig (Az. XI R 10/22).
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WAS IST ZU TUN?

Unternehmer sollten bereits bei Erwerb
eines Grundstücks genau überlegen, wie
es verwendet werden und ob beim Kauf
auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichtet
werden soll. Denn wird das Grundstück
umsatzsteuerfrei verkauft, droht die Rück-
zahlung der bei dem Erwerb oder der
Errichtung der Immobilie abgezogenen
Vorsteuern. Eine solche Vorsteuerberich-
tigung kann anteilig oder vollständig in
Betracht kommen. In vielen Fällen kann

es zudem sinnvoll sein, auch beimWeiter-
verkauf eines Grundstücks auf die
Umsatzsteuerbefreiung zu verzichten. Ist
noch nicht klar, ob der Verkauf als „nicht
steuerbare Geschäftsveräußerung im
Ganzen“ zu qualifizieren ist, bietet es sich
an, eine unbedingte Option zur umsatz-
steuerpflichtigen Grundstücksveräuße-
rung in den notariellen Kaufvertrag auf-
zunehmen. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE

Quelle: Kapellmann, Urheber: Jochen Rolfes


